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Der Vorsorgeauftrag

Diese Präsentation finden Sie auf „www.atb.swiss/online-schalter“
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Der Vorsorgeauftrag

Was ist das?

Was kann er?

Wie errichtet man ihn?
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Worum geht es?

Es passiert nicht allen, aber es kann jeden treffen:

- Ein Unfall

- Eine schwere Erkrankung  

Von einem Moment auf den anderen können wir unsere
Urteilsfähigkeit verlieren.

→  Sorgen Sie vor, dass in diesem Fall Ihre Wünsche
berücksichtigt werden können. 

→  Erleichtern Sie Ihrem Umfeld den Umgang mit einer ohnehin
anspruchsvollen Situation.
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Gesetzliche Grundlagen

- Das Erwachsenenschutzrecht (Art. 360 ff. ZGB) ist am 1. Januar 
2013 in Kraft getreten. Es ersetzt das rund 100 Jahre alte 
Vormundschaftsrecht.

- Die bisherige Vormundschaftsbehörde wird durch die KESB 
(Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) abgelöst.

- Das Gesetz bietet die Möglichkeit, für den Fall der 
Urteilsunfähigkeit Regelungen im Voraus zu treffen mit

- dem VORSORGEAUFTRAG

- der PATIENTENVERFÜGUNG
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Was passiert ohne Vorsorgeauftrag?

Ohne Vorsorgeauftrag haben bestimmte Personen

- Ehegatte

- eingetragene Partner/Partnerin 

ein begrenztes Vertretungsrecht:

- Handlungen, welche den ordentlichen Unterhalt decken

- ordentliche Verwaltung von Einkommen und Vermögen 

- nötigenfalls die Post zu öffnen 

Für alles Weitere wird die KESB von Gesetzes wegen aktiv, wenn kein 
gültiger oder ausreichender Vorsorgeauftrag vorliegt.
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Spezialfall: Vertretung bei medizinischen Massnahmen
(inkl. Aufenthalt im Alters- oder Pflegeheim)

Gesetzliche Reihenfolge (wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind):

1. In Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag bezeichneter Person
2. Beistand/Beiständin

3. Ehegatte oder eingetragene Partner/in 

4. Konkubinatspartner/in (wenn gemeinsamer Haushalt) 

5. Nachkommen

6. Eltern

7. Geschwister
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Was kann der Vorsorgeauftrag?

Sie bestimmen 

- eine oder mehrere Personen, die Ihre Interessen bei Urteilsunfähigkeit 

- in bestimmten oder allen wichtigen Lebensbereichen 

wahrnehmen.

Das Gesetz nennt:

- Personensorge

- Vermögenssorge

- Rechtsvertretung
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Die Personensorge

- Erledigung des Postverkehrs

- Unterstützung in allen 

persönlichen Belangen
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Alles, was die Persönlichkeit des Auftraggebers betrifft.

Beispiele:

- Wohnen und Haushalt 

- Ansprechperson bei Aufenthalt in einer

Wohn- und Pflegeeinrichtung



Die Vermögenssorge

Beispiele:

- Wahrung der 
vermögensrechtlichen Interessen

- Verwaltung des Einkommens

- Abwicklung Zahlungsverkehr

- Verwaltung und Anlage des 
Vermögens

- Erstellen der Steuererklärung
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Die Rechtsvertretung

→ Regeln Sie im Vorsorgeauftrag ausdrücklich, ob Ihr Beauftragter
Handlungen, welche über das Auftragsrecht gemäss OR hinausgehen, 
vornehmen darf oder nicht.
(Grundstückgeschäfte abschliessen, Gerichtsprozesse führen, 
Schenkungen machen, unternehmerische Entscheide treffen)

Ohne Regelung: KESB
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Beispiele:

 Vertretung gegenüber Behörden, Gerichten und Privaten
 Anträge an Versicherungen (Ergänzungsleistungen/Renten) 
 Rechtsgeschäfte und ähnliche Handlungen

• Miet- und Versicherungsverträge abschliessen/kündigen
• Vertrag mit Wohn- und Pflegeeinrichtung abschliessen



Wahl des/der Beauftragten 

- Eine oder mehrere Personen 
• Verschiedene Personen für unterschiedliche Bereiche?
• Bei Mehreren: Kann jeder einzeln entscheiden oder nur alle gemeinsam?

- Eignung der Person(en)
• Alter 
• Fähigkeiten (haushälterische, organisatorische, kaufmännische, Kennen meiner 

Bedürfnisse)
• Vermeidung von Interessenkonflikten (keine Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen)

- Ersatz bei Fehlen oder Unfähigkeit der bestimmten Person/en
• Beauftragter: z.B. Ehegatte  
• Ersatz: z.B. Kind(er)

- Information und Einverständnis der gewählten Person/en
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Schutz vor Missbrauch durch den Beauftragten

- KESB prüft die Arbeit des Beauftragten grundsätzlich nicht

- KESB wird aktiv, wenn sie vernimmt, dass die Interessen des 

Auftraggebers gefährdet sein könnten (erlässt Auflagen)

- Beauftragte Person zur Berichterstattung an KESB verpflichten 

- Mehrere Beauftragte vermindern das Risiko

- Ausdrücklich eine Person mit Kontrollfunktion bestimmen
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Entschädigung des/der Beauftragten

- Im Vorsorgeauftrag kann bestimmt werden, ob die beauftragte

Person eine Entschädigung erhält und wie hoch diese sein soll. 
(Stundenlohn, Monatspauschale)

- Ist im Vorsorgeauftrag nichts geregelt, legt die KESB eine

Entschädigung fest.

- Spesenersatz ist immer geschuldet
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Errichtung des Vorsorgeauftrags

Formvorschriften:

- entweder:
vollständig von Hand geschrieben, datiert und unterzeichnet

- oder:
von einem Notar beurkundet

- Im Kanton SG durch Amts-

notariat oder Rechtsanwalt 

- Kosten bei St.Galler Amtsnotariaten:

In der Regel CHF 400.00 + MWST
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Hinterlegung des Vorsorgeauftrags

Der Aufbewahrungsort ist grundsätzlich frei wählbar.

Stellen Sie sicher, dass der Vorsorgeauftrag im Bedarfsfall schnell 
gefunden wird.

- entweder:

Lassen Sie den Hinterlegungsort beim Zivilstandsamt ins
Personenregister eintragen. 

- oder:

Hinterlegen sie den Vorsorgeauftrag beim Amtsnotariat
(einmalige Gebühr Fr. 100.00 plus MWST) 

→ Bei Wohnsitzverlegung nach ausserhalb des Kantons: Hinterlegungsort
beim Amtsnotariat anpassen.
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Widerruf des Vorsorgeauftrags

Solange Sie urteilsfähig sind, können Sie den Vorsorgeauftrag:

- jederzeit widerrufen

- jederzeit durch einen neuen Vorsorgeauftrag ersetzen

Wird ein neuer Vorsorgeauftrag erstellt, ohne dass der frühere

ausdrücklich aufgehoben wurde, tritt trotzdem der Neue an die

Stelle des Früheren.
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Wann wird der Vorsorgeauftrag wirksam? (1)

Wird eine Person urteilsunfähig, muss die KESB informiert werden. 

Die KESB

- prüft, ob tatsächlich eine Urteilsunfähigkeit vorliegt
(z.B. ärztliches Attest)

- klärt ab, ob ein Vorsorgeauftrag existiert

- prüft, ob dieser gültig ist (Einhaltung der Formvorschriften)

- prüft, ob die beauftragte Person geeignet ist
(Einholung Strafregister- und Betreibungsregisterauszug)

- prüft, ob die beauftragte Person willens und in der Lage ist, den Auftrag
auszuführen 
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Wann wird der Vorsorgeauftrag wirksam? (2)

Sind alle Voraussetzungen erfüllt

- wird der Vorsorgeauftrag durch die KESB für wirksam erklärt

- stellt die KESB eine Bestätigung (Legitimationsausweis) aus, damit

sich beauftragte Person nach aussen (Ämter, Banken, Heim, Spital) 

ausweisen kann 
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Wann wird der Vorsorgeauftrag wirksam? (3)

Das praktische Problem: Wann ist jemand urteilsunfähig?

- Was machen Sie, wenn sich die gesundheitliche Situation eines
Nahestehenden schleichend verschlechtert?

- Wann ist der Zeitpunkt, zu reagieren? Wie reagieren?

- Was machen Sie, wenn sich die betroffene Person dagegen sträubt, 
eine Veränderung wahrzunehmen?  

- Wann ist der Zeitpunkt, eine externe Person (Arzt) zu informieren? 
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Wie lange ist der Vorsorgeauftrag wirksam? 

- Ein durch die KESB als wirksam erklärter Vorsorgeauftrag läuft 
grundsätzlich zeitlich unbegrenzt.

- Der Beauftragte kann den Auftrag mit einer zweimonatigen
Kündigungsfrist durch schriftliche Mitteilung an die KESB kündigen.

- Bei einer Kündigung durch den Beauftragten prüft die KESB, ob 
Ersatzbeauftragte eingesetzt wurden.

- Ist kein Ersatzbeauftragter eingesetzt, wird die KESB allenfalls einen
Beistand einsetzen.

- Die Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags ist beendet, wenn 
• der Auftraggeber wieder urteilsfähig wird
• der Beauftragte seinerseits urteilsunfähig wird oder verstirbt   
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Abgrenzung zur Vollmacht 

- Vollmachten (Bankvollmacht, Generalvollmacht usw.) sind kein

Ersatz für einen Vorsorgeauftrag!

- Die Gültigkeit von Vollmachten ist im Falle einer späteren

Urteilsunfähigkeit juristisch umstritten (Akzeptanz).

- Der Gesetzgeber hat mit dem Vorsorgeauftrag bewusst ein

eigenes Instrument geschaffen.

- Eine Vollmacht kann aber vor dem Eintritt der Urteilsunfähigkeit

Vertretungen ermöglichen, bis der Vorsorgeauftrag wirksam

wird.
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Abgrenzung zur Patientenverfügung 

- Das neue Erwachsenenschutzrecht regelt auch die 
Patientenverfügung.

- Die Patientenverfügung kann unabhängig vom Vorsorgeauftrag 
erstellt werden.

- Die Patientenverfügung kann eine Ergänzung zum Vorsorge-
auftrag sein. Sie kann den im Vorsorgeauftrag bestimmten 
Personen gewisse Entscheide erleichtern oder sogar 
abnehmen. 

- In medizinischen Fragen geht die Patientenverfügung dem
Vorsorgeauftrag vor. 
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Der Vorsorgeauftrag – Muster Kurzform

Vorsorgeauftrag

Ich, die Unterzeichnete, Andrea Muster, geb. ………, ledig, 

wohnhaft ………………, beauftrage hiermit im Sinne von 

Art. 360 ZGB für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit 

meine Nichte, Frau Anna Muster, geb. ………, wohnhaft 

………………, meine Interessen im persönlichen Bereich 

(Unterkunft, Pflege und Betreuung, medizinische 

Behandlung) wahrzunehmen, mein Einkommen  und 

Vermögen zu verwalten und mich in rechtlichen und 

steuerlichen Angelegenheiten zu vertreten.

Ort und Datum    Unterschrift Andrea Muster
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Möglicher Inhalt der Patientenverfügung 

- Nennung Vertretungsperson in medizinischen Fragen 

- Konkrete Situation (bereits eingetretene Krankheit)

- Vorrang Erhaltung des Lebens oder Linderung des Leidens

- Generelle Einstellung zum Leben

- Religiöse Überzeugungen

- Wünsche bei spezifischen Situationen

- Organspende (ja/nein  - Wenn ja, welche) 

→ Erleichtern Sie es der beauftragten Person mit möglichst

detaillierten Ausführungen.
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Der Vorsorgeauftrag 

- Ein heikles Thema, für Sie und für Ihre Angehörigen

- Emotionen und Berührungsängste sind im Spiel

→ Gehen Sie behutsam vor 

→ Passen Sie Ihr Tempo Ihrem Umfeld an

- Übernehmen Sie für Ihren Vorsorgeauftrag nicht einfach

unbesehen irgendeine Mustervorlage.

- Verwenden Sie diese Präsentation als Leitfaden für Ihre

Überlegungen zum Vorsorgeauftrag.
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Der Vorsorgeauftrag



Der Vorsorgeauftrag
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Der Vorsorgeauftrag

Diese Präsentation finden Sie auf www.atb.swiss/online-schalter

Merkblätter und Muster:

-Vorsorgeauftrag: www.afhn.sg.ch/home/vorsorgeauftrag.html

-Patientenverfügung: www.fmh.ch/services/patientenverfuegung.html

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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